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32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §21;

Rechtssatz

Aus dem Wortlaut des § 21 GebG ist in unmissverständlicher Weise zu entnehmen, dass ein "Zusatz oder Nachtrag" im

Zusammenhang mit einem in einer Urkunde festgehaltenen Rechtsgeschäft gebührenp9ichtig wird. Dies entspricht

auch dem Sinngehalt der Begri<e "Zusatz oder Nachtrag", weil diese Bezeichnungen nur jenen Vereinbarungen

zukommen, die eine andere Vereinbarung (in Teilbereichen) abändern (oder verlängern), nicht aber, für sich

betrachtet, ein eigenes Rechtsgeschäft begründen (vgl. etwa die in Fellner, Stempel- und Rechtsgebühren7, unter E 16

zu § 21 GebG wiedergegebene hg. Rechtsprechung).
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